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Sehr geehrte Kunden, 

die Sonderabfallgesellschaft Brandenburg/Berlin mbH (SBB) hat mit dem neuen Merkblatt 

zur Entsorgung teerhaltiger Dachpappenabfälle Rahmenbedingungen für die gesetzeskon-

forme Entsorgung dieser Abfälle festgelegt. 

Aufgrund dieser neuen Rahmenbedingungen können wir leider ab dem 23.07.2018 keine 

Dachpappenabfälle mehr zur Entsorgung annehmen, für die kein Nachweis der Fa-

serfreiheit erbracht wird. 

Um diesen Nachweis zu erbringen, ist eine Analyse der Abfälle erforderlich, die eine 

Nachweisgrenze von deutlich unter 0,1 Ma% hat. Der Analysebericht wird zur Annahme 

der Abfälle an unserer Waage in Papierform benötigt. 

Von der SBB wird auf zwei Analysemethoden verwiesen, die eine Nachweisgrenze von 

deutlich unter 0,1 Ma% zeigen: 

 Analyse nach VDI 3866 Blatt 5, Anhang B 

 die Methode des Instituts für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-

sicherung – Arbeitsmappe Messung von Gefahrstoffen, Kennzahl 7487 (die soge-

nannte „BIA-Methode“) 

 

Mehr Informationen zu diesem Thema erhalten Sie aus dem Merkblatt zur Entsorgung 

teerhaltiger Dachpappenabfälle der Sonderabfallgesellschaft Brandenburg/Berlin mbH. 

Das Merkblatt finden Sie auf der Website der SBB www.sbb-mbh.de.  

 

Wir danken für Ihr Verständnis. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

ALBA Berlin GmbH 

http://www.sbb-mbh.de/

